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§ 26 StLVWGG

StLVWGG - Steiermarkisches Landesverwaltungsgerichtsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 03.09.2025

(1) Die Prasidentin/Der Prasident weist die im Landesverwaltungsgericht anfallenden Geschéaftsfalle den aufgrund der

Geschéftsverteilung zustandigen Einzelrichterinnen/Einzelrichtern oder Senaten zu.

(2) Einer Einzelrichterin/Einem Einzelrichter oder Senat diurfen die ihr/ihm nach der Geschaftsverteilung zukommenden
Rechtssachen nur durch Verfliigung des Geschaftsverteilungsausschusses und nur dann abgenommen werden, wenn

die Einzelrichterin/der Einzelrichter oder Senat

1. nicht bloR3 kurze Zeit verhindert ist und dies zur Gewahrleistung eines ordnungsgemalien Geschaftsganges

erforderlich ist oder

2. wegen des Umfanges ihrer/seiner Aufgaben an deren Erledigung innerhalb einer angemessenen Frist gehindert

ist.

In diesem Fall verfugt der Geschaftsverteilungsausschuss die Vertretung dieser Einzelrichterin/dieses Einzelrichters
oder Senates durch die Ersatzrichterin/den Ersatzrichter oder die Ersatzmitglieder des Senates entsprechend der

Reihenfolge in der Geschaftsverteilung.

Anm.: in der Fassung LGBI. Nr. 60/2020

In Kraft seit 26.06.2020 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=60/2020&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 26 StLVwGG
	StLVwGG - Steiermärkisches Landesverwaltungsgerichtsgesetz


